
Allgemeine Informationen 
 
Information für Wählende 
 
Das Alter für die Wahlberechtigung bei den Europawahlen ist erstmals für die Wahl im Jahr 
2024 von bisher 18 auf 16 Jahre herabgesetzt worden. 
 
Wählen kann nur, wer einen Wahlschein besitzt oder in einem Wählerverzeichnis 
eingetragen ist. 
 
Aktives Wahlrecht 
 
Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die 
am Wahltage 

1. das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, 
2. seit mindestens drei Monaten 

a) in der Bundesrepublik Deutschland oder 
b) in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben 
oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, 

3. nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
 

Wahlberechtigt sind bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen auch diejenigen 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die am Wahltag 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sofern sie 

1. nach Vollendung ihres vierzehnten Lebensjahres mindestens drei Monate 
ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innegehabt oder 
sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben und dieser Aufenthalt nicht länger als 25 
Jahre zurück liegt oder 

2. aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit den politischen 
Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland erworben haben und von ihnen 
betroffen sind. 

 
Wahlberechtigt sind auch alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Unionsbürger/innen), die in der Bundesrepublik Deutschland eine 
Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und die am Wahltage 

1. das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, 
2. seit mindestens drei Monaten 

a) in der Bundesrepublik Deutschland oder 
b) in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben 
oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, 

3. nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
 
Eine Deutsche/ein Deutscher ist vom Wahlrecht ausgeschlossen, wenn sie/er infolge 
Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt. 
 
Eine Unionsbürgerin/ein Unionsbürger ist vom Wahlrecht ausgeschlossen, wenn 

1. sie/er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt oder 
2. sie/er in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Staatsangehörigkeit 

sie/er besitzt (Herkunfts-Mitgliedstaat), infolge einer zivil- oder strafrechtlichen 
Einzelfallentscheidung das Wahlrecht zum Europäischen Parlament nicht besitzt. 

 



Passives Wahlrecht 
 
Wählbar ist, wer am Wahltage 
 

1. Deutsche/Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist und 
2. das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat. 

 
Wählbar ist auch eine Unionsbürgerin/ein Unionsbürger, die/der in der Bundesrepublik 
Deutschland eine Wohnung innehat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und die/der am 
Wahltage 
 

1. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt und 
2. das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat. 

 
Nicht wählbar ist eine Deutsche/ein Deutscher, die/der 
 

1. vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder 
2. infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 

Ämter nicht besitzt. 
 
Nicht wählbar ist eine Unionsbürgerin/ein Unionsbürger, die/der 
 

1. in der Bundesrepublik Deutschland vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, 
2. im Herkunfts-Mitgliedstaat vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, 
3. infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die 

Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
4. infolge einer Einzelfallentscheidung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 

93/109/EG des Rates vom 6. Dezember 1993 über die Einzelheiten der Ausübung 
des aktiven und passiven Wahlrechts bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 
für Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie 
nicht besitzen (ABl. L 329 vom 30.12.1993, S.34), die zuletzt durch die Richtlinie 
2013/1/EU (ABl. L 26 vom 26.1.2013, S. 27) geändert worden ist, im Herkunfts-
Mitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt. 

 
Deutsche Staatsbürgerinnen/Staatsbürger 
 
Von Amts wegen sind in das Wählerverzeichnis alle Wahlberechtigten einzutragen, die am 
42. Tage vor der Wahl (28. April 2024 - Stichtag) bei der Meldebehörde gemeldet sind 
 

1. für eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen für ihre Hauptwohnung, 
2. auf Grund eines Anstellungs-, Heuer- oder Ausbildungsverhältnisses als Kapitän oder 

Besatzungsmitglied für ein Seeschiff, das nach dem Flaggenrechtsgesetz (in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 1990, BGBl. I S. 1342) in der jeweils 
geltenden Fassung die Bundesflagge zu führen berechtigt ist, 

3. für ein Binnenschiff, das in einem Schiffsregister in der Bundesrepublik Deutschland 
eingetragen ist, 

4. für eine Justizvollzugsanstalt oder die entsprechende Einrichtung. 
 

Auf Antrag sind in das Wählerverzeichnis einzutragen Wahlberechtigte 
 

1. die ohne eine Wohnung innezuhaben sich im Wahlgebiet sonst gewöhnlich aufhalten, 
2. die in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung 

innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, 
3. die sich in einer Justizvollzugsanstalt oder entsprechenden Einrichtung befinden und 

nicht von Amts wegen in das Wählerverzeichnis einzutragen sind, 



4. im sonstigen Ausland lebende Deutsche, die nicht von Amts wegen in das 
Wählerverzeichnis einzutragen sind. 
 

Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis muss persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein und der zuständigen Gemeindebehörde im Original bis spätestens zum 
21. Tage vor der Wahl (19. Mai 2024) übermittelt werden. Eine Einreichung per E-Mail oder 
Fax ist nicht ausreichend. Die Antragsformulare finden sich unter www.bundeswahlleiterin.de 
oder können bei der zuständigen Gemeindebehörde angefordert werden. 
 
 
Staatsbürgerinnen/Staatsbürger eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
 
Wahlberechtigte Unionsbürgerinnen/Unionsbürger sind auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
einzutragen. 
 
Ist eine wahlberechtigte Unionsbürgerin/ein wahlberechtigter Unionsbürger auf ihren/seinen 
Antrag hin bei der Wahl vom 13. Juni 1999 oder einer späteren Wahl zum Europäischen 
Parlament in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, 
so ist sie/er bei künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament von der zuständigen 
Gemeindebehörde von Amts wegen einzutragen, sofern die analogen Voraussetzungen zur 
Eintragung von Deutschen von Amts wegen vorliegen und die Unionsbürgerin/der 
Unionsbürger nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Nach einem Wegzug in das Ausland 
und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland hat die Unionsbürgerin/der 
Unionsbürger erneut einen Antrag zu stellen. 
 
Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis muss persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein und der zuständigen Gemeindebehörde im Original bis spätestens zum 
21. Tage vor der Wahl (19. Mai 2024) übermittelt werden. Eine Einreichung per E-Mail oder 
Fax ist nicht ausreichend. Die Antragsformulare finden sich unter www.bundeswahlleiterin.de 
oder können bei der zuständigen Gemeindebehörde angefordert werden. 
 
Eine Unionsbürgerin, ein Unionsbürger, die/der von Amts wegen in ein Wählerverzeichnis 
aufzunehmen ist, kann ebenso bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl (19.05.2024) bei 
der zuständigen Gemeindebehörde schriftlich beantragen, nicht im Wählerverzeichnis 
geführt zu werden. Die Antragsformulare finden sich unter www.bundeswahlleiterin.de oder 
können bei der zuständigen Gemeindebehörde angefordert werden. 
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